
unterschiedlichen Ansichten erkannt und zugunsten der 
richtigen Anschauungen beseitigt werden. Auch sollte 
man nicht vergessen, sowohl während, mehr noch aber 
nach der Beratung mit den Schöffen zu besprechen, 
welcher Eindruck sich bei ihnen gebildet hat. Die 
Schöffen sind in der Lage, wichtige Hinweise zu geben, 
die uns helfen, den Weg zu den werktätigen Massen zu 
finden und diese zu uns heranzuziehen.

KURT ZIEMEN,
Direktor des Kreisgerichts Potsdam, Stadtbezirk III

II
1. Den mit § 44 GVG geschaffenen Rechtsauskunfts

stellen kommt im Zusammenhang mit der Einhaltung 
der demokratischen Gesetzlichkeit große Bedeutung zu. 
Sie helfen zugleich bei der Erfüllung der wichtigen 
Aufgabe, die Justiz näher an die Massen heranzubringen 
und fest mit ihnen zu verbinden.

Das Ministerium der Justiz hat als Anleitung zur Ver
wirklichung dieser bisher noch nicht bekannten Ein
richtung die RV 107/52 betreffend Tätigkeit der Rechts
auskunftsstellen der Kreisgerichte vom 27. Oktober 1952 
(ANBL. S. 148) herausgegeben. In dieser Rundverfügung 
wurden die politische Bedeutung der Rechtsauskunfts
stellen sowie der Inhalt und die Formen ihrer Tätig
keit festgelegt.

Um zu überprüfen, ob die Rechtsauskunftsstellen so
gleich die Aufgaben erfüllten, die ihnen gestellt waren, 
veranlaßte das Ministerium der Justiz eine Auswertung 
ihrer Tätigkeit in den Monaten Januar, Februar, März 
und April 1953.

Hierbei zeigten sich folgende Ergebnisse:
In den ersten vier Monaten des Jahres wurden in den 

Rechtsauskunftsstellen der Kreisgerichte der Deutschen 
Demokratischen Republik (also ohne die Gerichte des 
demokratischen Sektors von Groß-Berlin) 35 503 Per
sonen beraten. In den ersten sechs Monaten des Jahres 
1953 waren es mehr als 50 000.

»Diese Zahlen beweisen, daß ein großer Teil der recht
suchenden Bevölkerung von der erst vor Jahresfrist ge
schaffenen Einrichtung der Rechtsauskunftsstellen Ge
brauch gemacht hat. In diesen Zahlen sind nicht die 
Personen erfaßt, die sich außerhalb der vorgesehenen 
Sprechstunden vom Sekretär des Gerichts oder im An
schluß an einen Justizausspracheabend oder bei einem 
Staatlichen Notariat beraten ließen.

Von 38,4%> aller Besucher wurde die soziale Stellung 
ermittelt. Hierbei ergab sich folgendes Bild:

Arbeiter 35,8%
werktätige Bauern 5,8%
Intelligenz 1,7%
Angestellte 15,5%
Handwerker 4,9%
Rentner 9,3%

Hausfrauen (ohne
Beruf) 21,1%

Unternehmer 5,7%

Diese Zahlen zeigen, daß die Arbeiter etwa ihrem 
Anteil an der Gesamtbevölkerung entsprechend von der 
Einrichtung der Rechtsauskunftsstellen Gebrauch ge
macht haben. Das gleiche gilt für die nichtberufstätigen 
Hausfrauen. Dagegen kommen aus den Kreisen der 
werktätigen Bauern und Handwerker noch verhältnis
mäßig wenig Besucher.

2. Die Überprüfung der zahlenmäßig zu errechnenden 
Leistungen der Rechtsauskunftsstellen ergab ein erfreu
liches Bild.

Nach den Bestimmungen der RV Nr. 107/52 hatten die 
Richter einmal in der Woche in der Rechtsauskunfts
stelle tätig zu werden. Die Berechnung ergab, daß in den 
ersten vier Monaten des Jahres 1953 bei allen Kreis
gerichten zusammengerechnet die Rechtsauskunftsstellen 
in 4597 Fällen hätten tätig werden müssen. Setzt man 
diese Zahl gleich hundert, dann sind in 90% aller 
Fälle die Rechtsauskunftsstellen mit einem Richter, in 
5% mit einem Sekretär tätig und in 5% aller Fälle 
nicht besetzt gewesen.

In 6,1% aller Fälle wurden die Rechtsauskunftsstellen 
von der Bevölkerung nicht aufgesucht.

Mit Bezug auf den Inhalt der Tätigkeit der Rechtsaus
kunftsstellen hat die Überprüfung ergeben, daß auf fast 
allen Gebieten Rechtsauskünfte verlangt wurden; auf 
dem Gebiet des Zivilrechts: Auskünfte über Forde
rungen, Abtretungen, Mietrecht, Recht des Kaufes, Hy
potheken und Pfandrecht, Teilung des Hausrats, Recht 
des Besitzes und Nachbarrecht; auf dem Gebiet des 
Familienrechts: Auskünfte über das Ehegesetz, das Recht 
des nichtehelichen Kindes, die Adoption, das Recht des 
Verkehrs des Vaters mit seinem nichtehelichen Kinde 
und Todeserklärung. Auf dem Gebiet des Prozeßrechts 
waren Fragen der Prozeßvoraussetzungen, des Anwalts
zwangs und der einstweiligen Kostenbefreiung sowie 
der Rechtshilfe zu beantworten. Auch Fragen des Voll
streckungsrechts und des Strafrechts und Strafverfah
rensrechts wurden gestellt. Auch Rechtsfragen, die nicht 
unmittelbar die Tätigkeit der Gerichte berühren, waren 
zu beantworten. Es waren Fragen aus dem Arbeitsrecht, 
aus dem Pachtrecht, aus dem Steuerrecht, aus dem Recht 
der Altersversicherung, der Namensänderung und der 
Kirchensteuer. Vorwiegend wurden auf dem Gebiet des 
Eherechts, des Mietrechts und des Erbrechts Fragen 
gestellt. *

Inwieweit die erteilten Auskünfte immer vollständig 
und sachlich richtig waren, ließ sich noch nicht ermit
teln. Es wird zu den Aufgaben der Justizverwaltungs
stellen in den nächsten Monaten gehören, durch opera
tive Kontrollen die Tätigkeit der Rechtsauskunftsstellen 
auch hierauf zu überprüfen.

3. Die vom Ministerium der Justiz durchgeführte 
Überprüfung ermöglicht die nachstehende Schlußfolge
rung:

Grundsätzlich sollen die für Mittwoch in der Zeit von 
16 bis 19 Uhr vorgesehenen Sprechstunden beibehalten 
werden. Die Kreisgerichte sollen jedoch dazu übergehen, 
außerhalb des Gerichtsorts in Städten und größeren 
Gemeinden des Kreises entweder selbständig oder im 
Anschluß an Gerichtstage zu bestimmten Zeiten Rechts
auskünfte zu erteilen. Kreisgerichte, in deren Bereich 
volkswirtschaftlich bedeutsame Großbetriebe liegen, 
sollen dazu übergehen, in Großbetrieben zu vorher fest
gesetzten Zeiten Sprechstunden abzuhalten.

Um den Ansprüchen der Landbevölkerung gerecht zu 
werden, ist es erforderlich, in ausgesprochenen Land
bezirken die Sprechzeiten zu ändern oder zusätzlich einen 
Sprechtag einzuführen. In Betracht kommen die Tage, 
an denen Markt abgehalten wird oder der Rat des 
Kreises Sprechstunden durchführt. Diese Regelung darf 
jedoch den ordnungsgemäßen Geschäftsablauf des Ge
richts nicht beeinträchtigen. Bei der Auswahl der 
Räume für die Erteilung von Rechtsauskünften ist der 
Würde des Gerichts Rechnung zu tragen.

Die unterschiedliche Inanspruchnahme der Rechtsaus
kunftsstellen in einander benachbarten Kreisen (z. B. in 
den Kreisen Genthin und Burg im Bezirk Magdeburg) 
deutet darauf hin, daß der Bevölkerung die Einrichtung 
der Rechtsauskunftsstellen noch nicht allenthalben im 
erforderlichen Maße bekannt ist; sie ist daher mehr als 
bisher zu popularisieren.

Die Justizverwaltungsstelle Halle schlug in ihrem Be
richt vor, zur Unterstützung der Richter Sekretäre zur 
Rechtsauskunftserteilung heranzuziehen. Dieser Vor
schlag trägt den Bestimmungen des § 44 GVG und der 
RV Nr. 107/52 nicht Rechnung. Es ist darauf zu achten, 
daß Rechtsauskünfte grundsätzlich nur von Richtern er
teilt werden.

Die Justizverwaltungsstelle Gera teilte mit, daß das 
Kreisgericht Gera-Süd dazu übergegangen sei, bei der 
Erteilung von Rechtsauskünften nicht nur die eine Par
tei, sondern auch zugleich die andere Partei zu laden, 
um eine Art außergerichtlichen Vergleichs zustande zu 
bringen. Es mag sein, daß dies zur Senkung der Zahl der 
Zivilverfahren beitragen kann. Dieser Gewinn wird je
doch nicht durch die Bedenken wettgemacht, die gegen 
die Handhabung eines solchen Verfahrens bestehen. Die 
Rechtsauskunft muß eine Rechtsauskunft bleiben. Die 
Gerichte dürfen nicht dazu übergehen, die verfahrens-
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